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„Schwurfeier im Westen 

 

Höret, höret! Alle Siedler, Familien und Freunde des Westens sind hiermit herzlich eingeladen, 

sich zur gemeinsamen Feier zu versammeln. Das Siegel feiert den 8. Jahrestag des 

Westschwurs und lädt ein nach Pfortweiler um dieses historische Ereignis gemeinsam zu 

feiern. 

 

Es wird Spiele geben und eine großes Festmahl! Kommt zahlreich und erzählt es euren 

Freunden! Auf dass der Westen erneut hochlebe und es ein rauschendes Fest werde!“ 

- Regionalleitung West des Mitraperianischen Herolds 

 

 

OT Infos 
Servus , 

wie im letzten Jahr wird es auch dieses Jahr einen Feiercon für den Westen geben. Er findet vom 

16.-18.09.2022 statt, wieder im CVJM Camp Michelstadt.  Also Unterbringung in nicht beheizten 

Hütten! 

Die Con ist eine Selbstverpfleger-Con mit Abendessen am Samstagabend! 

Dieser Con wird eine REINE Ambiente/Feier-Veranstaltung! Kein PLOT, keine Rituale und keine 

SLs! Geplant ist für Freitagabend ein großes Lagerfeuer und ein geselliges Beisammensein,  

Samstagmorgen soll es einen Elementgottesdienst geben, über den Tag wird es die Möglichkeit 

geben Spiele zu spielen und abends wird es ein großes Festmahl geben. 

Das Festmahl wird geliefert, Büffet.  Ziel wird es natürlich sein ein schönes Ambiente zu schaffen, 

das Essen wird aber NICHT besonders Mittelalterlich sein. Ziel des Cons ist es, eine schöne Zeit zu 

verleben zu humanen Preisen. Es wird also ein „normales Büffet“ in schönem Rahmen geben. 

Corona Infos: Alle Teilnehmer brauchen (stand jetzt) bei Anreise einen Negativen Corona-

(Schnell-)Test vom Testzentrum. Außerdem können nicht geimpfte Personen nur in Ausnahmefällen 

und geringer Anzahl Teilnehmen (z.B. Kinder unter 12). Falls ihr euch unsicher seid, schreibt uns 

erst mal ne E-Mail. (Con@westliches-siegel.de) 

Short-Facts 
Name:    Die Schwurfeier  

Termin:   16. – 18. September 2022 

Genre & Art:   Feiercon 

Ort:    CVJM Camp Michelstadt  

Unterkunft:   Hüttenplätze 

Verpflegung:   Selbstverpflegung mit Essen am Samstagabend 

Regeln:   Mythodea-Regelwerk 

Mindestalter:   18 Jahre 

   (nach Absprache auch jünger, wenn eine Aufsichtsperson anwesend ist) 

         SC Kinder (4-12)    NSC    

Kosten:  Frühbucher bis  05.06.22  75€  30€     10€ 

   2. Staffel bis   31.08.22  85€  35€     10€ 

   3. Staffel ab    01.09.22  95€  40€     10€ 

 

Online-Anmeldung auf: con.westliches-siegel.de 

http://con.westliches-siegel.de/
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Es gibt voraussichtlich 90 Spieler- und 10 NSC-Plätze, Tribes sind als Spieler zugelassen. (NSCs 

bitte nur nach Absprache anmelden) 

 

Die Schlaf-Unterbringung erfolgt in Nurdach-Holzhütten mit 7, 9 oder 14 Betten. Die Hütten haben 

keine Heizung. Sie sind mit Betten, Matratzen und Ablagemöglichkeiten für Kleidung ausgestattet 

und verfügen über einem Gruppentisch mit Sitzgelegenheiten. Vor jeder Hütte befindet sich eine 

kleine Feuerstelle. Von den Gästen sind Schlafsack (oder Bettzeug), Kopfkissen, Spannlaken und 

Handtücher selber mitzubringen. 

 

Die Anmeldung erfolgt bitte online unter der Adresse http://con.westliches-siegel.de. 

 

Bitte beachtet, dass Tiere grundsätzlich nicht mitgebracht werden können. 

 

Nach der Anmeldung bekommt ihr eine E-Mail, in der ihr einen Link anklicken müsst, bevor ihr 

verbindlich angemeldet seid, also achtet da bitte drauf. Danach überweist ihr den Conbeitrag der 

aktuell gültigen Staffel auf die folgende Kontoverbindung: 

 

Empfänger: Florian Müllerheim 

IBAN: DE98 2004 1155 0454 6651 00 

BIC: COBADEHD055 (Comdirekt Bank) 

 

AGB 
 

 

AGB §1 Zustandekommen des Vertrages 

1. Der Vertrag kommt zustande durch den Zahlungseingang beim  Veranstalter. Reagiert der 

Veranstalter nicht innerhalb von 14 Tagen auf die Anmeldung des Teilnehmers, so ist der 

Teilnehmer an seine Anmeldung nicht mehr gebunden. Die Bestätigung kann in schriftlicher oder 

elektronischer Form erfolgen. Ist der Preis der Veranstaltung an eine monatliche Staffelung 

gebunden, ist der am Überweisungstag gültige Preis zu entrichten. 

2. Der Veranstalter kann innerhalb der 14 Tage nach Anmeldung des Teilnehmers, in schriftlicher 

oder elektronischer Form, das Zustandekommen eines Vertrages ohne Nennung von Gründen 

ablehnen.   

 

§2 Regelwerk   

1. Mit seiner Anmeldung erkennt der Teilnehmer das vom Veranstalter vorgegebene Regelsystem 

als für das Spiel verbindlich an.   

 

§3 Sicherheit  

1. Der Teilnehmer versichert, unter ausreichender Würdigung der zu erwartenden körperlichen, 

geistigen und seelische Belastungen in der Lage zu sein, an der Veranstaltung teilzunehmen. Soweit 

die zu erwartenden Belastungen nicht aus dem beigelegten Informationsmaterial hervorgehen, kann 

im Zweifelsfall der Veranstalter hierzu weitere Auskünfte erteilen.  

2. Der Veranstalter behält sich vor, die Ausrüstung des Teilnehmers einer Sicherheitsüberprüfung zu 

unterziehen. Beanstandete Gegenstände dürfen im Spiel nicht weiter verwendet werden. 

Zuwiderhandlungen können zum Ausschluss führen, ohne dass der Veranstalter eine Pflicht zur 

Rückerstattung des Teilnehmerbeitrages hat.  

3. Der Teilnehmer ist verpflichtet, seine Ausrüstung (insbesondere die von ihm verwendeten 

Polsterwaffen und Rüstungen) auf Spielsicherheit zu kontrollieren. Soweit diese den 

Sicherheitsbestimmungen nicht oder nicht mehr entsprechen, hat er sie selbständig aus dem 

http://con.westliches-siegel.de/
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Gebrauch zu nehmen und vom Spielgelände zu entfernen. 

 4. Der Teilnehmer verpflichtet sich, über das normale Risiko von Live-Rollenspiel hinausgehende 

Gefährdungen für sich, andere Teilnehmer und die Umgebung zu vermeiden. Insbesondere zählt 

dazu das Klettern an ungesicherten Steilhängen und Mauern, das Entfachen von offenen Feuern 

außerhalb von dafür vorgesehenen Feuerstätten.  

5. Wer Alkohol in einer Menge getrunken oder Medikamente zu sich genommen hat, die das Führen 

eines Fahrzeugs auf öffentlichen Straßen unzulässig macht, hat von Kämpfen jeder Art sowie von 

körperlich gefährlichen Übungen wie Klettern unbedingt Abstand zu halten. Zuwiderhandlungen 

führen zum sofortigen Ausschluss vom Spiel.  

6. Den Anweisungen des Veranstalters und seiner Erfüllungsgehilfen ist Folge zu leisten.  

7. Teilnehmer, die gegen die Sicherheitsbestimmungen verstoßen oder den Anweisungen des 

Veranstalters in schwerwiegender Art und Weise oder wiederholt nicht Folge leisten, können von 

der Veranstaltung verwiesen werden, ohne dass der Veranstalter eine Pflicht zur Rückerstattung des 

Teilnehmerbeitrages hat.  

8. Pyrotechnische Effekte jeglicher Art dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch den 

Veranstalter zum Einsatz gebracht werden.  

9. Tiere sind auf der Veranstaltung grundsätzlich nicht zugelassen.   

 

§4 Haftung  

1. Mit Ausnahme der Verletzung von Körper, Leben oder Gesundheit wird die Haftung des 

Veranstalters wie folgt beschränkt: Der Veranstalter haftet nur für Schäden, die auf einer 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters, eines gesetzlichen 

Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Veranstalters beruhen.   

2. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, Pflichtverletzung und Verzug sind bei 

leichter Fahrlässigkeit auf den Ersatz des vorhersehbaren Schadens beschränkt.  

3. Jeder Spieler ist selbst für die Konsequenzen seines Handelns verantwortlich und haftet für die 

von ihm verursachten Schäden an Person und Sache selbst und trägt die dadurch entstehenden 

Kosten in voller Höhe selbst.   

 

§5 Urheberrecht an Aufzeichnungen  

1. Alle Rechte an seitens des Veranstalters gemachten Ton-, Film- und Videoaufnahmen bleiben 

dem Veranstalter vorbehalten.  

2. Der Veranstalter ist berechtigt, die ganze Veranstaltung oder Teile davon aufzuzeichnen und diese 

Aufzeichnungen zu Zwecken der Eigenwerbung zu verwerten.  

3. Alle Rechte an der aufgeführten Handlung, sowie dem vom Veranstalter verwendeten Ensemble 

von Begriffen, Eigennamen und Nicht-Spieler-Charakteren bleiben dem Veranstalter vorbehalten. 

Die Rechte an den Spielercharakteren, ihrer Geschichte sowie ihrem Teil der Handlung verbleiben 

bei dem jeweiligen Spieler.  

4. Aufnahmen von Seiten der Teilnehmer sind für private Zwecke zulässig.  

5. Jede öffentliche Aufführung, Übertragung oder Wiedergabe von Aufnahmen, auch nach 

Bearbeitung, ist nur mit Einverständnis des Veranstalters zulässig.   

 

 

§6 Rücktritt, Nichtannahme der Anmeldung, Ausschluss von der Veranstaltung 

1. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Teilnehmerplätze sind übertragbar. 

2. Bei Rücktritt des Teilnehmers nach Vertragsschluss gem. §1 - egal zu welchem Zeitpunkt - wird 

eine Stornogebühr von 16,- Euro fällig.  

3. Bei Rücktritt versucht der Veranstalter, den Platz anderweitig zu vergeben. Sollte dies nicht 

möglich sein, wird der Teilnehmerbeitrag nicht zurückerstattet. 

4. Bei Erklärung des Rücktritts später als zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird der 

Teilnehmerbeitrag nicht erstattet. 
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§7 Teilnehmerbeitrag, Zahlungsverzug  

2. Die Zahlung des Teilnehmerbeitrages erfolgt grundsätzlich im Voraus. Sollte die Zahlung bis zum 

Veranstaltungstermin nicht erfolgt sein, so wird ein Säumniszuschlag von Euro 15,- fällig. 

Unberührt davon bleibt das Recht des Veranstalters, tatsächlich entstandene höhere Unkosten gegen 

Quittungsvorlage geltend zu machen.  

3. Ist der Teilnahmebeitrag noch nicht in voller Höhe entrichtet, ist der Veranstalter berechtigt, dem 

Teilnehmer eine Frist zur Zahlung zu setzen verbunden mit der Erklärung, dass er nach Ablauf der 

Frist den Platz einem Dritten überlässt. Die gesetzte Zahlungsfrist muss mindestens 8 Tage 

betragen.  

4. Ist eine Ratenzahlung des Beitrages vereinbart worden, so gilt die Beitragshöhe des Zeitpunktes, 

an dem die erste Überweisung von mindestens 50,- Euro getätigt wurde. 

 5. Sollte ohne schuldhaftes Zutun des Veranstalters beim Einzug des Teilnehmerbeitrages im 

Lastschriftverfahren oder im Scheckverfahren eine Rücklastschrift erfolgen, so hat der Teilnehmer 

die anfallenden Bankgebühren zu tragen. 

 6. Bei Anmeldungen im Namen und Rechnung eines Dritten haftet der Anmeldende für dessen 

Verbindlichkeiten aus dieser Verpflichtung als Gesamtschuldner.   

 

§8 Minderjährige auf der Veranstaltung  

1. Die Veranstaltung ist frei ab 18 Jahren mit Ausnahmen. Eine Teilnahme ist für Minderjährige 

prinzipiell nur möglich, wenn sie durch einen Erziehungsberechtigten / eine Begleitperson über die 

gesamte Veranstaltungsdauer beaufsichtigt werden. 

 2. Sofern die Erziehungsberechtigten nicht selbst an der Veranstaltung teilnehmen und die 

Aufsichtspflicht über den / die Minderjährigen ausüben, müssen sie für die Dauer der Veranstaltung 

sowie für die Dauer der An- und Abreise die Personensorge für den / die Minderjährigen im Sinne 

von §2 Absatz 2 Nr. 2 Jugendschutzgesetz sicherstellen.  

3. Die erziehungsberechtigte Person / die Begleitperson (o.ä.) ist allein aufsichtspflichtig für den / 

die Minderjährigen. Der Veranstalter unterliegt keinerlei Aufsichtspflicht für den Minderjährigen. 

Insbesondere gilt dies in Bezug auf Alkoholkonsum.   

 

§9 NSC-Klausel  

1. Der NSC ist an die Weisung der Spielleitung gebunden. Ihren Anordnungen hat er Folge zu 

leisten.  

2. NSC, die aus Gründen von §3 der Veranstaltung verwiesen werden, können über ihren 

Teilnehmerbetrag hinaus auf die volle Höhe des SC-Beitrags in Anspruch genommen werden.   

 

§10 Geschlechtertrennung  

1. Der Veranstalter achtet nicht auf eine nach Geschlechtern getrennte Unterbringung.  

2. Je nach den Begebenheiten am Veranstaltungsort werden ggf. Toilettenräume, sowie Dusch- und 

Waschräume nicht nach Geschlechtern getrennt. Der Veranstalter wird versuchen, eine Trennung 

herzustellen, wenn der Veranstaltungsort dies ermöglicht. 

   

§11 Rabatte  

1. Werden Teilnehmern für die Wahrnehmung bestimmter Funktionen Rabatte vom üblichen 

Teilnehmerbeitrag eingeräumt, so gilt die Differenz als gestundet, bis die vereinbarte Leistung im 

vereinbarten Umfang erbracht wurde. Von dieser Regelung sind Rabatte für Sanitäter ausdrücklich 

ausgenommen.  

2. Können die Teilnehmer nach Absatz 1 die vereinbarte Leistung aus einem Grund nicht erbringen, 

für den der Veranstalter die Verantwortung trägt, so bleibt der Rabatt gleichwohl bestehen.   

 

§12 Hinweis nach Bundesdatenschutzgesetz  

1. Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass seine Daten von Beginn der Anmeldung an in 

einer automatisierten Kundendatei geführt werden. 
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 2. Die gespeicherten Daten zur Person des Teilnehmers können Name, Anschrift, Geburtsdatum, 

Telefonnummern, Email- Adresse sowie Daten zum Gesundheitszustand und den 

Ernährungsgewohnheiten des Teilnehmers umfassen. Diese Stammdaten werden vertraulich 

behandelt und bis zu vier Wochen nach Veranstaltungsende gespeichert. Darüber hinaus werden 

Daten zur jeweiligen Veranstaltung gespeichert (Charaktername, -klasse, etc).  

3. Erklärt der Teilnehmer sich bei Anmeldung sein Einverständnis, können Name und Email-

Adresse für unbegrenzte Zeit gespeichert werden, um später für die Eigenwerbung genutzt zu 

werden.   

 

§13 Sonstiges  

1. Die Wirksamkeit dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleibt von der Unwirksamkeit 

einzelner Punkte dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unberührt.  

2. Die Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit ist im Rahmen der Veranstaltung nur mit der 

schriftlichen Zustimmung des Veranstalters gestattet.  

3. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Veranstalters und das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland, Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bingen.  

4. Der Veranstalter ist Florian Müllerheim 

 


